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Oie Bekehrung
eines Fluchers.

Nach einem Schweizer
volkskalender vom

Zahre t79t.
Drei Wanderburschen
vergnügten sich abends
in einer Herberge mit
Würfelspielen.Oer eine
hatte Pech und
verspielte eine beträchtliche

Geldsumme. Er
ward deswegen zornig
und begann gräßlich zu
fluchen, vergeblich er-

^ suchten ihn die andern,
Im Glauben, er sei zur Strafe fur em ZIu- abzulassen Mit
chen erblindet, fällt der Spieler zu Loden. °?V0N avzmapen. rmr

ernem Schwall wuster
Worte legte sich der Mann endlich zur Ruhe. Plötzlich erwachte
er. Sonderbar—es war stockfinsterim Zimmer, und doch hörte
man deutlich das Nlappern der Würfel und das Reden der
weiterspielenden Nameraden. Oa rief einer der Spieler:
„Wir sind uneinig wegen des letzten Wurfes. Mein
Namerad. behauptet, zwölf Punkte geworfen zu haben, und
ich behaupte, daß es bloß zehn Punkte waren.. Ou sollst
entscheiden." — „Oas kann ich nicht, denn im Finstern habe
ich doch nichts sehen können", antwortete der Zlucher. —
„Oas ist eine faule Ausrede", mischte sich der andere Spieler
in das Gespräch, „du siehst doch das brennende Licht hier
und die Würfel." Ooch der Zlucher beteuerte, nicht das
geringste zu sehen. — „Oann bist du erblindet", sagten
die Nameraden mitleidig? „das ist nun die Strafe für dein
widerwärtiges Fluchen." va fiel der Mann vor Schreck zu
Boden. Zn Angst und Reue tat er ein großes Gelübde,
nie mehr fluchen zu wollen. Oann schlief er ein. Als er
am hellen Morgen aufwachte, war er von herzen froh,
daß er wieder sehen konnte. Oer Mann hat zeitlebens nie
mehr geflucht und ist ein ehrbarer, geachteter Handwerker
geworden. Seine einstigen Spielgesellen haben nie verraten,
daß sie in jener Nacht das Licht auslöschten und im Finstern
scheinbar weiterspielten.
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